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§ 38 ZolIR-DG Vertretung

ZolIR-DG - Zollrechts-Durchfuhrungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (DIm Sinn von Art. 19 Abs. 2 des Zollkodex hat der direkte Vertreter durch eine schriftliche Vollmacht und der
indirekte Vertreter durch einen schriftlichen Auftrag seine Vertretungsmacht nachzuweisen, wenn sie nicht Amts
bekannt ist oder fir den betreffenden Vertreter eine abweichende gesetzliche Regelung gilt. Fur die direkte und
indirekte Vertretung im zollrechtlichen Informatikverfahren Gber das USP oder andere Portale gelten die
Regelungen des Vertretungsmanagements des USPG (& 2) und der USP-NuBeV (& 9) oder des jeweiligen Portals.

2. (2)Fur die indirekte Vertretung zur Abgabe einer Anmeldung genugt die Glaubhaftmachung der Vertretungsmacht
durch Vorlage der auf den Vertretenen lautenden Frachtpapiere und sonstigen die Waren betreffenden
Unterlagen.

3. (3)Personen, die im Rahmen eines Unternehmens zur Besorgung von Geschaften eingesetzt sind, mit denen
gewohnlich auch Zollabfertigungen verbunden sind, gelten ohne Vorliegen einer schriftlichen Vollmacht als zur
Vertretung des Unternehmens bei der Zollabfertigung bevollmachtigt und befugt; das Fehlen oder eine
Beschrankung der Vollmacht braucht die Zollbehérde nur dann gegen sich gelten lassen, wenn sie davon wusste
oder vernUnftigerweise wissen musste.

4. (4)Personen, die im Rahmen eines Unternehmens zum elektronischen Nachrichtenaustausch im zollrechtlichen
Informatikverfahren eingesetzt werden, gelten ohne Vorliegen einer schriftlichen oder hinterlegten Vollmacht als
zur Vertretung des Unternehmens beim elektronischen Datenaustausch bevollmachtigt und befugt; die
Teilnehmer haben diesbezliglich eigenverantwortlich Berechtigungen und Rollen zu warten. Das Fehlen oder eine
Beschrankung der Vollmacht braucht die Zollbehdrde nur dann gegen sich gelten lassen, wenn sie davon wusste
oder verninftigerweise hatte wissen mussen.

In Kraft seit 20.07.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/zollrdg/paragraf/9
file:///

	§ 38 ZollR-DG Vertretung
	ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz


